Der Vertrag von Lissabon, die Religionsfreiheit und die Stellung der Kirchen               
Auf Grund des Lissabon-Vertrages lautet der Artikel 6 des konsolidierten Vertrags über die Europäische Union jetzt:                                                                                                           (1) Die Union erkennt die Rechte, Freiheiten und Grundsätze an, die in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union vom 7. Dezember 2000 in der am 12. Dezember 2007 in Straßburg angepassten Fassung niedergelegt sind; die Charta der Grundrechte und die Verträge sind rechtlich gleichrangig.
Artikel 10 dieser Charta der Grundrechte erklärt zur Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit:                                                                                                               (1)   Jede Person hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht umfasst die Freiheit, die Religion oder Weltanschauung zu wechseln, und die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung einzeln oder gemeinsam mit anderen öffentlich oder privat durch Gottesdienst, Unterricht, Bräuche und Riten zu bekennen.

Schließlich hält Artikel 17 des konsolidierten Vertrags über die Arbeitsweise der EU fest:                                     (1) Die Union achtet den Status, den Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften in den Mitgliedstaaten nach deren Rechtsvorschriften genießen, und beeinträchtigt ihn nicht.                                                                                                            (2) Die Union achtet in gleicher Weise den Status, den weltanschauliche Gemeinschaften nach den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften genießen.                                                         (3) Die Union pflegt mit diesen Kirchen und Gemeinschaften in Anerkennung ihrer Identität und ihres besonderen Beitrags einen offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog.
Die Zusammenschau dieser Aussagen bedeutet einerseits Sicherheit für den einzelnen, seine Religion unbehindert ausüben zu können, verlangt aber auch, die Rechte von Anhängern anderer Religionen genauso zu achten. Die Frage, ob „Bräuche und Riten“ Ausdruck religöser oder kultureller Identität sind, wird weiterhin umstritten sein.                                                                                    Die Union achtet die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften im Bereich der Kirchen und religiösen Gemeinschaften, bezieht allerdings mit dem Argument der Gleichbehandlung auch „weltanschauliche Gemeinschaften“ mit ein. Auch hier wird es Auseinandersetzungen geben.  
Schließlich fordert die Bereitschaft der Union zum Dialog mit den Kirchen die Antwort von der Seite der Kirchen. Von Seiten der katholischen Kirche sollte das nicht nur offiziell durch die ComECE als Vertreterin der Bischofskonferenzen der Mitgliedsstaaten geschehen, sondern auch durch das Gespräch und die Korrespondenz interessierter Katholik/inn/en mit den Mitgliedern des Europäischen Parlaments, vor allem aus dem eigenen Land, und mit den Kommissar/inn/en. Ein aktueller Anlass ist der Versuch, bei einer Neufassung der Arbeitszeitrichtlinie durch den zuständigen Kommissar doch noch den gemeinsamen arbeitsfreien Sonntag auf europäischer Ebene abzusichern.
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